
Ihre Ansprechpartner

So erreichen Sie uns

Landratsamt Main-Tauber-Kreis
Gesundheitsamt | Betreuungsbehörde
Albert-Schweitzer-Straße 31
97941 Tauberbischofsheim

Servicezeiten
Montag bis Freitag: 8 bis 12.30 Uhr
Donnerstag: 8 bis 18 Uhr

Weitere Informationen unter 
www.main-tauber-kreis.de/
betreuungsbehörde

Landratsamt Main-Tauber-Kreis 
Gartenstraße 1 | 97941 Tauberbischofsheim

Telefon 09341 / 82 - 0 | Telefax 09341 / 82 - 56 60
www.main-tauber-kreis.de | infos@main-tauber-kreis.de

www.main-tauber-kreis.de/newsletter – stets aktuell informiert
Folgen Sie uns – auf Facebook, Instagram und YouTube!
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Information und Hilfe

Wir unterstützen Sie, wenn Sie
• Interesse an einer ehrenamtlichen oder 
 beruflichen Tätigkeit als rechtliche Betreuerin 
 oder rechtlicher Betreuer haben,
• sich unverbindlich informieren möchten,
• ganz einfach Fragen zum Betreuungsrecht, 
 zu Vollmachten oder Verfügungen haben.

Gesundheitsamt

Alicia Bauer
Telefon: 09341 / 82 - 58 44
E-Mail:  alicia.bauer@main-tauber-kreis.de 

Joachim Fischer
Telefon: 09341 / 82 - 55 65
E-Mail:  joachim.fischer@main-tauber-kreis.de

Benedikt Schenk
Telefon: 09341 / 82 - 55 89
E-Mail:  benedikt.schenk@main-tauber-kreis.de

INFORMATION
UND UNTERSTÜTZUNG

  RECHTLICHE
BETREUUNG 

Grundlagen und Informationen

https://www.main-tauber-kreis.de/betreuungsbehörde
https://www.main-tauber-kreis.de/betreuungsbehörde


  
 

Eine Vollmacht vermeidet eine rechtliche Betreuung. Mit 
dieser Vollmacht bestimmen Sie in guten Tagen, wer Ihre 
Person des Vertrauens ist, die Ihre rechtlichen Angele-
genheiten für Sie regeln darf, wenn Sie hierzu selbst nicht 
mehr in der Lage sind.

Vordrucke der Vollmacht finden Sie auf der Website des 
 Landratsamtes Main-Tauber-Kreis unter 
 www.main-tauber-kreis.de/betreuungs-
 behörde > Broschüren und Formulare. 
 

Was bedeutet rechtliche Betreuung?

Jeder von uns kann durch einen Unfall oder eine Krankheit 
entscheidungs- oder handlungsunfähig werden. Familien- 
angehörige dürfen dann aber nicht ohne Weiteres eine 
Entscheidung für Sie treffen!

Einen rechtlichen Betreuer erhalten
•  volljährige Menschen
•  mit einer Krankheit oder Behinderung,
•  die ihre Angelegenheiten nicht oder 
 nur noch teilweise selbst regeln können.

Eine rechtliche Betreuung wird beim zuständigen Betreu-
ungsgericht angeregt und durch einen Betreuungsrichter 
angeordnet. 

Dabei wird ein gesetzlicher Vertreter nur für die Aufgaben-
kreise bestellt, in denen die rechtliche Betreuung tatsäch-
lich benötigt wird.

Das Selbstbestimmungsrecht des Betreuten bleibt gewahrt.

  

Folgende Aufgabenkreise sind möglich:
• Vermögensangelegenheiten
• Gesundheitsfürsorge
• Bestimmung des Aufenthalts
• Wohnungsangelegenheiten 
 (z.B. Vertretung gegenüber dem Vermieter)
• Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten 
• Regelung des Postverkehrs

Aufgaben eines rechtlichen Betreuers

Vermeidung einer rechtlichen Betreuung

Die Aufgabe der Betreuungsbehörde besteht in der Um-
setzung und Durchführung des Betreuungsrechts auf 
lokaler Ebene. 

Das bedeutet:
• Unterstützung der Betreuungsgerichte 
 bei der Sachverhaltsermittlung
• Vorschlag von Betreuern
• Beglaubigung von Vollmachten
 und Betreuungsverfügungen
• Gewinnung, Beratung und Unterstützung 
 von Betreuerinnen und Betreuern 
• Führung von gesetzlichen Betreuungen
• Zulassungs- und Registrierungsverfahren 
 für Berufsbetreuer
• Prüfung der Voraussetzungen für ehrenamtliche
 Betreuer

Aufgaben der Betreuungsbehörde

BETREUUNGSBEHÖRDE
VOR ORT

RECHTLICHE BETREUUNG
IM NOTFALL

https://www.main-tauber-kreis.de/betreuungsbehörde
https://www.main-tauber-kreis.de/betreuungsbehörde

